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Wat fott iss …
„Keine Ruhe“ gaben die Rheinländer vor 
zehn Jahren: Viele Bundesministerien 
waren nach Berlin gezogen, das halbe 
 offizielle Rheinland tat es ihnen gleich. 
Und jetzt hielt es auch die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung nicht mehr am Rhein. 
In Berlin spielt die Musik, hieß es. Doch 
Bürgermeister, Kreistagsabgeordnete und 
Gewerkschafter wollten ihnen diesen Weg 
versperren und gaben „keine Ruhe“, wie es 
im KV-Blatt hieß. Aber es half nichts. KBV 
und Bundes ärztekammer zogen an die 
Spree und die Rheinländer konnten ihnen 
nur  resigniert nachrufen: „Wat fott iss, iss 
fott“ (will heißen: Wer (oder was) weg ist, 
ist weg. Basta).

Plausi und  
Staatsanwaltschaft
Plausibilitätsprüfungen waren auch vor 
zehn Jahren ein Thema im KV-Blatt. 
Damals ging es um Rückforderungen in 
Höhe von 7,5 Mio. DM, über Rückforde-
rungen in Höhe von weiteren 2 Mio. DM 
wurde noch gestritten. 43 Fälle waren 
zum Berichtszeitpunkt noch bei der 
Staatsanwaltschaft anhängig. 

Lukrative Tipps
Und auch das beschäftigte das KV-Blatt 
vor zehn Jahren: Vor dem Kam mer-
gericht wurde ein Fall  verhandelt, in dem 
ein Arzt einem  Patien ten ein von der IKK 
gewünschtes Kranken haus em pfahl und 
sich dafür 300 Ab  rechnungs punkte gut-
schreiben lassen konnte. Rechtens oder 
nicht? Angesichts der aktuellen Diskus-
sion um Zuweisung gegen Geld eine inte-
ressante Frage. Das Kammergericht hat 
damals zugunsten des Arztes entschieden, 
nachdem das Landgericht zuvor gegen-
teilig urteilte.  -litt

Der Hausärzteverband Schleswig-
Holstein (HÄV SH) darf bis auf Wei-
teres keine Patientendaten im Rahmen 
eines HzV-Vertrages mit der AOK, IKK 
und anderen Kassen weitergeben oder 
selbst nutzen. Das hat der Landesdaten-
schutzbeauftragte (in Schleswig-Hol-
stein das „Unabhängige Landeszentrum 
für Datenschutz, ULD) in einer einst-
weiligen Verfügung untersagt. 

Gegen diese Verfügung ist zwischenzeit-

lich ein Widerspruch eingegangen. Eine 

Aufhebung der angeordneten sofortigen 

Vollziehbarkeit kann aber nur gericht-

lich angeordnet werden. Das zuständige 

Sozial gericht hatte den Antrag der HÄV 

SH auf Einstweiligen Rechtsschutz zu 

prüfen; eine Entscheidung stand jedoch 

bis Redaktionsschluss aus. Ein Sprecher 

der Behörde teilte auf Nachfrage des 

KV-Blatts mit, dass der Widerspruch 

zügig geprüft werden solle. 

Keine ausreichende Kontrollmöglichkeit 
über Datennutzung

In seiner Begründung hat das ULD 

darauf verwiesen, dass die datenüber-

mittelnden Ärzte faktisch keine ausrei-

chende Kontrollmöglichkeit über die 

Nutzung der Daten durch den HÄV SH 

Hausärzteverband Schleswig-Holstein

Landesdatenschützer verbietet  
HzV-Datenübermittlung

hätten. Sie seien per Vertrag gezwungen, 

sich des HÄV SH als Auftragsdatenver-

arbeiter zu bedienen – ohne die Mög-

lichkeit der ausreichenden rechtlichen 

und praktischen Kontrolle der Patien-

tendaten wahrnehmen zu können. Bei 

der zu benutzenden Software würden 

bestimmte Elemente „unzugänglich“ 

sein. Das verstoße gegen die Daten-

schutzpflichten und die Schweigepflicht 

der Ärzte.

Prüfung auch in mindestens in  
einem weiteren Bundesland

Der Verband verweist seinerseits 

auf bestehende Verträge in anderen 

Bundes ländern mit vergleichbaren 

Regelungen, die nicht beanstandet 

worden seien, und behauptet in einem 

Rundbrief, der ULD habe sich auf seine 

Verträge „eingeschossen“. In der Tat 

gibt es ähnliche Datenschutzregelungen 

auch in anderen Bundesländern. Nach 

Informationen des KV-Blatts soll nun 

im Lichte der schleswig-holsteinischen 

Entscheidung in mindestens einem 

anderen Bundesland ebenfalls geprüft 

werden. Der Ausgang der Auseinander-

setzung im Norden würde „beobachtet“.
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